

Zur Diskussion: 

Vorschläge für eine Verbesserung der Arbeit des Bundestags, zur Listenaufstellung und zu Mitgliederentscheiden[footnoteRef:1] [1:  Die Vorschläge wurden durch das Buch von Halina Wawzyniak „Demokratie demokratisieren“ angeregt] 


1. Freiheit bei der Listenaufstellung 
Jedes Mitglied einer Partei sollte das Recht haben, sich in geheimer Wahl auf einer Parteiversammlung für den Bundestag zu bewerben. Der Parteivorstand darf keinen Einfluss auf die Kandidatenlisten nehmen, zum Beispiel durch einen Listenvorschlag. 

2. Kandidaturen von Mitgliedern anderer Parteien 
§ 21 des Bundeswahlgesetzes verbietet es den Parteien, Mitglieder einer anderen Partei auf ihre Kandidatenliste zu nehmen. Diese Regelung sollte unseres Erachtens gestrichen werden. Die Entscheidung darüber, ob eine Partei Mitglieder einer anderen Partei aufstellen will, sollte nicht vom Gesetzgeber, sondern von den Parteimitgliedern selbst getroffen werden. 
Natürlich wird jede Partei in der Regel versuchen, eigene Mitglieder auf ihrer Kandidatenliste aufzustellen. Kandidaten und Kandidatinnen müssen aber nicht unbedingt in allen Punkten mit der Programmatik der Partei übereinstimmen, es reicht, dass sie das Wahlprogramm für die nächste Legislaturperiode teilen. Daher nehmen Parteien schon jetzt Nicht-Mitglieder auf ihre Kandidatenlisten, wenn diese zum Beispiel als Sprecher oder Sprecherin einer Bürgerinitiative Fachkenntnisse unter Beweis gestellt haben. Wenn nun jemand Mitglied einer bestimmten Partei ist, aber das Wahlprogramm einer anderen Partei teilt, sollte er oder sie das Recht haben, auf der Kandidatenliste der anderen Partei anzutreten, sofern deren Mitglieder ihn oder sie auf die Liste wählen und er nicht bei seiner Partei kandidiert. 

3. Fraktionsbildung erleichtern 
Das Abgeordnetengesetz sieht vor, dass sich im Bundestag Fraktionen bilden. Fraktionen müssen aus mindestens fünf Prozent der Mitglieder des Bundestags bestehen. Diese dürfen zwar unterschiedlichen Parteien angehören, die Parteien dürfen aber in keinem Bundesland gegeneinander konkurrieren. 
Fraktionen genießen viele Vorzüge gegenüber fraktionslosen Abgeordneten. Faktionslose Abgeordnete allein können weder Anträge noch Gesetzentwürfe oder kleine Anfragen einbringen. Um die Debatten im Bundestag zu beleben und um zu verhindern, dass Abgeordnete, die ihre Fraktion verlassen, aufs Abstellgleis geschoben werden, sollte die Fraktionsbildung erleichtert werden. Die Mindestanzahl der für eine Fraktionsbildung notwendigen Abgeordneten sollte gesenkt werden auf 3 Prozent. Die Regelung, dass Fraktionsmitglieder nicht konkurrierenden Parteien angehören dürfen, sollte entfallen. 
Außerdem sollten fraktionslose, aber auch einer Fraktion angehörende Abgeordnete, in allen Ausschüssen Teilnahme-, Rede- und Antragsrecht haben. 
Die Redezeit im Plenum wird nach Fraktionen aufgeteilt und die Fraktionen bestimmen, welche Abgeordneten das Rederecht zu einem Tagesordnungspunkt wahrnehmen. Darüber hinaus sollten aber auch Abgeordnete, die nicht von einer Fraktion als Redner oder Rednerin bestimmt wurden, bei allen Tagesordnungspunkten in begrenztem Umfang Redezeit im Plenum erhalten, um ihren Standpunkt darstellen zu können. 

4. Auszählung nicht nach Fraktionen 
Bei Abstimmungen im Bundestag wird die Auszählung in der Regel nach Fraktionen vorgenommen. Es wird also unterstellt, dass alle Abgeordneten einer Fraktion gleich abstimmen. Zwar können Abgeordnete auch abweichend von der Fraktionsmehrheit abstimmen, dies wird aber als Sonderfall behandelt. Damit wird psychologischer Druck auf die Abgeordneten ausgeübt, mit der eigenen Fraktion zu stimmen. 
Es sollte ein elektronisches Abstimmungssysten geben, so dass die Stimmenmehrheit leicht festgestellt werden kann, auch wenn die Abgeordneten nicht nach Fraktionen, sondern individuell abstimmen. Ein solches Abstimmungssystem würde auch die Feststellung der Beschlussfähigkeit erleichtern. 

5. Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen 
Die Ausschüsse sollten öffentlich tagen und interessierte Bürgerinnen und Bürger sollten per Email eingeladen werden, wenn sie sich einen Verteiler eingetragen haben. Die Tagesordnung, die Protokolle und die Ausschussunterlagen sollten im Internet einsehbar sein, sofern sie nicht der Geheimhaltung unterliegen. Nichtparlamentarier sollten im Ausschuss die Möglichkeit haben, einen Beitrag zu halten, wenn die Mehrheit der Ausschussmitglieder dem zustimmt. 
Auf diese Art und Weise werden Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft schon früh in die Debatten einbezogen und erhalten die nötigen Informationen, um auf Augenhöhe mit den Abgeordneten in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Die Abgeordneten erhalten schon in einem frühen Stadium der Debatte Rückmeldung darüber, wie ihre Pläne in der Öffentlichkeit aufgenommen werden. 

6. Akteneinsichtsrechte 
Die Abgeordneten haben das Recht, Akten, die sich in der Verwahrung des Bundestags oder seiner Ausschüsse befinden, einzusehen. Dies aber auch nur dann, wenn dieses Einsichtsrecht die Arbeit des Bundestages nicht behindert. Diese Einschränkung sollte unseres Erachtens entfallen, denn sie kann willkürlich ausgelegt werden. 
Außerdem sollten die Abgeordneten das Recht haben, alle amtlichen Unterlagen und Akten auch der Regierung einzusehen, es sei denn, dass besondere öffentliche oder private Interessen an der Geheimhaltung bestehen. Ist das der Fall und wird dem Abgeordneten die Einsicht in eine Unterlage verweigert, ist das inhaltlich zu begründen. Es sollte eine fraktionsübergreifende Kommission geben, die überprüft, ob die Geheimhaltungsnotwendigkeit tatsächlich gegeben ist und mit Zweidrittelmehrheit die Geheimhaltung beschließen kann. 

7. Nebentätigkeiten 
Die Diäten sind so bemessen, dass die Abgeordneten vollberuflich der Abgeordnetentätigkeit nachgehen können. Trotzdem gehen viele Abgeordnete noch Nebentätigkeiten nach. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Die Abgeordneten bleiben dadurch ihrem eigentlichen Beruf verbunden und können nach Beendigung des Mandats ihrer Berufstätigkeit wieder nachgehen. Sie sind nicht darauf angewiesen, ihr Mandat zu verlängern oder von der Partei versorgt zu werden. Das trägt zu ihrer Unabhängigkeit bei. Außerdem behalten sie den Kontakt zur Arbeitswelt. 
Allerdings sollten Abgeordnete von Abstimmungen im Bundestag ausgeschlossen werden, wenn es zu Interessenkonflikten im Zusammenhang mit der Nebentätigkeit kommt. Es sollten Befangenheitsregeln entwickelt werden, die genauer bestimmen, wann Interessenkonflikte vorliegen. Anregungen zur Gestaltung der Befangenheitsregeln bieten die Kommunalverfassungen sowie eine frühere Regelung der bremischen Landesverfassung (Artikel 84).
Es gibt schon jetzt eine Veröffentlichungspflicht für Einkünfte aus Nebentätigkeiten. Sie sollte ergänzt werden um die Veröffentlichung auch von Einkünften, die nicht aus Tätigkeit, sondern aus Besitz entstehen, ab einer gewissen Höhe. So kann der Besitz eines großen Aktienpakets einer Firma zu Interessenkonflikten führen und das Abstimmungsverhalten beeinflussen. Alle Einkünfte sollten jedoch netto, also nach Abzug der zurechenbaren Kosten angegeben werden. 

8. Aufwandserstattung gegen Nachweis statt Kostenpauschale 
Abgeordnete erhalten neben den Diäten und der Amtsausstattung als Ausgleich für die Kosten, die ihnen durch ihr Mandat entstehen, eine steuerfreie Kostenpauschale. Die Pauschale wird jährlich zum 1. Januar an die Lebenshaltungskosten angepasst (2020: 4497,62 € monatlich). Davon müssen die Abgeordneten beispielsweise die Einrichtung und Unterhaltung eines Wahlkreisbüros bezahlen, Fahrten im Wahlkreis, andere Kosten für die Wahlkreisbetreuung, Ausgaben für die Zweitwohnung in Berlin, Portokosten und anderes. 
Abgeordnete brauchen die Kosten anders als andere Beschäftigte also nicht nachzuweisen, sie werden pauschal erstattet. Dies wird damit begründet, dass ein Nachweis die Freiheit des Mandats beeinträchtigen könnte, dass zum Beispiel an Hand der Bewirtungsbelege oder der Reisekosten nachvollziehbar sei, mit wem sich der Abgeordnete getroffen habe. 
Anderseits bringt die Pauschale Ungerechtigkeiten mit sich. Wer ohnehin in Berlin wohnt, braucht keine Zweitwohnung. Die Kosten eines Wahlkreisbüros sind in München weit höher als in Mecklenburg. Wir halten es daher für richtig, die Kostenpauschale abzuschaffen. Größere Aufwendungen wie zum Bespiel eine Zweitwohnung oder ein Wahlkreisbüro sollten bis zu einer gewissen Obergrenze, die der bisherigen Pauschale entspricht, weiterhin zusätzlich zu den Diäten bezahlt werden, aber gegen Nachweis der tatsächlichen Aufwendungen. Kleinere Beträge, wie zum Beispiel Bewirtungskosten, sollten aus den Diäten gezahlt werden, aber die Ausgaben sollten steuerlich absetzbar sein. Dabei kann auf Angabe der Namen der bewirteten Personen verzichtet werden. 

9. Verbindliche Mitgliederentscheide in den Parteien ermöglichen 
Das Parteiengesetz sieht vor, dass bestimmte Fragen wie Vorstandswahlen, Entscheidungen über das Parteiprogramm und die Satzung, Auflösung oder Verschmelzung der Partei stets verbindlich auf Parteitagen oder Delegiertenversammlungen beschlossen werden müssen. Damit soll die demokratische Beschlussfassung gewährleistet werden. 
Diese Regelung verhindert aber, dass verbindliche Beschlüsse zu diesen Themen statt auf einer Versammlung in einem Mitgliederentscheid getroffen werden. Der Mitgliederentscheid kann nur eine Empfehlung für den Parteitag abgeben. Das sollte geändert werden. Die Parteien sollten selbst entscheiden, ob sie verbindliche Mitgliederentscheide einführen wollen. 
Außerdem sollten die Parteien das Recht haben, bei allen parteiinternen Wahlen und Kandidatenaufstellungen Vorwahlen, wie aus den USA bekannt, abzuhalten. Die genaueren Modalitäten der Vorwahlen sollten die Parteien selbst festlegen. So können zum Beispiel bei Vorwahlen alle Parteimitglieder wahlberechtigt sein – oder auch die gesamte interessierte Öffentlichkeit. 

Ak Wahlrecht bei Mehr Demokratie e.V., 3.1.2021
